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Bilanz

Diplom-Mathematiker Dr. rer. nat. Joachim Lutz, Betriebswirt (FH) Sebastian Lutz,
beide Bergisch Gladbach

Hohe Belastungen durch Anstieg der Pensions-
r�ckstellungen aufgrund der Zinsschmelze
– Gegensteuern durch Neustrukturierung der Pensionszusagen –

Nach Inkrafttreten des BilMoG werden Pensionsr�ck-
stellungen mit dem von der Bundesbank festgelegten
Rechnungszins diskontiert. Das derzeit niedrige Zinsni-
veau f�hrt zu einem �berproportionalen Anstieg dieser
R�ckstellungen. Der damit verbundene Mehraufwand
vermindert das Eigenkapital der Unternehmen und
kann f�r diese ggf. existenzbedrohend sein. Im vorliegen-
den Beitrag werden Maßnahmen zur Abwendung der
Zusatzbelastung f�r die Unternehmen durch eine Neu-
ordnung der Pensionszusage mit ihren Auswirkungen
auf die Handels- und auf die Steuerbilanz vorgestellt.

I. Bilanzielle Zusatzbelastungen drohen
durch Zinsschmelze

Pensionsr�ckstellungen werden seit 2010 nach Inkrafttreten
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) mit
dem von der Bundesbank festgelegten Rechnungszins dis-
kontiert. Hierbei wird der 7-j�hrige Durchschnitt der Zins-
s�tze f�r 15-j�hrige Laufzeiten angesetzt (einheitlich f�r Al-
tersversorgungsverpflichtungen und vergleichsweise lang-
fristig f�llige Verpflichtungen im Kollektiv unabh�ngig von
der individuellen Restlaufzeit/Lebenserwartung).

Angesichts des gegenw�rtig extrem niedrigen und voraus-
sichtlich auch anhaltend moderaten Zinsniveaus steigen die
Zuf�hrungen zur Pensionsr�ckstellung in diesem und den
n�chsten Jahren �berproportional an. Sie mindern damit das
Ergebnis des handelsrechtlichen Jahresabschlusses und be-
einflussen den an die Gesellschafter aussch�ttungsf�higen
Bilanzgewinn. Dieser Mehraufwand belastet die betroffenen
Unternehmen, vermindert das Eigenkapital und die Kredit-
w�rdigkeit und bringt den Arbeitnehmern keinesfalls mehr
Sicherheit f�r ihre Betriebsrenten.

Steuerwirksam ist diese „Mehrzuf�hrung“ nicht, da der steu-
erliche Teilwert gem. § 6a EStG grunds�tzlich mit einem ge-
setzlich fixierten Zinssatz von 6% diskontiert wird.

Die Auswirkungen der Zins�nderung sind abh�ngig von

– der Altersstruktur des Versorgungsbestandes,
– den zugesagten Leistungsarten (Rente, Kapital) und
– dem gew�hlten Bewertungsverfahren (PUC-Methode,

Teilwert § 6a, Modifizierter Teilwert).

Der aktuelle von der Bundesbank ver�ffentlichte Rech-
nungszins f�r den Monat September 2015 betr�gt nur noch

4,07% (im Vergleich zu 4,53% zum 31. 12. 2014). Der er-
wartete Zins zum 31. 12. 2015 betr�gt 3,80–3,84%. Die Ab-
senkung gegen�ber 2014 um bis 0,73%-Punkte bedeutet
einen Anstieg der R�ckstellungen um 15–30% (in Abh�n-
gigkeit von der Altersstruktur, den Leistungsarten, der Be-
wertungsmethode, s.o.).

Und die Zinsschmelze geht weiter: die Prognosen gehen in
f�nf Jahren (2020) schon von einem Rechnungszins unter
2% aus (Erh�hung der R�ckstellungen um 70–100% im
Vergleich zum aktuellen Rechnungszins).

II. Notwendige Maßnahme zur Abwendung
der Zusatzbelastungen f�r die
Unternehmen

1. Anpassung des Bilanzrechts
Die aba – Arbeitsgemeinschaft f�r betriebliche Altersversor-
gung e.V. – hat daher den Gesetzgeber aufgefordert, das Bi-
lanzrecht anzupassen und damit bilanzielle Zusatzbelastun-
gen f�r die Unternehmen abzuwenden. Die Vorschl�ge zur
Anpassung des Bilanzrechts sehen die Ausdehnung des
Durchschnittszeitraums von 7 auf 15 Jahre, die Verteilung
der Mehrzuf�hrung aus der um 0,25%-Punkte hinausgehen-
den Zinssenkung auf 15 Jahre (analog der Verteilung des
�bergangssaldos bei der erstmaligen Anwendung des neuen
Handelsrechts – BilMoG) und den Wechsel vom Einheits-
zum Staffelzins vor.

Ob der Gesetzgeber diesen �nderungsw�nschen folgen
wird, bleibt zun�chst abzuwarten. Da keine Anpassung des
steuerlichen Rechnungszinssatzes (6%, § 6a EStG) gefor-
dert wird und damit keine Steuerausf�lle als Folge dieser
Maßnahmen zu erwarten sind, kann eine gewisse Bereit-
schaft des Gesetzgebers zur Anpassung des Bilanzrechts
denkbar sein.

2. Angleichung von Pensionsr�ckstellungen und
bilanziellem Verpflichtungsausweis

Andererseits w�re aber �ber die mit den Anpassungsvor-
schl�gen angestrebte Deckelung der R�ckstellungszu-
w�chse hinaus auch eine tendenzielle Angleichung von steu-
erwirksamen Pensionsr�ckstellungen und dem bilanziellen
Verpflichtungsausweis w�nschenswert. Erh�hungen der
steuerlichen Pensionsr�ckstellungen auf Basis von Geset-
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zes�nderungen (z.B. Absenkung des Rechnungszinses in
§ 6a EStG) sind aber unrealistisch. Um dieses Ziel dennoch
erreichen zu k�nnen, sollten die Pensionszusagen im Rah-
men der arbeitsrechtlichen M�glichkeiten neugeordnet wer-
den: Teilung in Past- und Future-Service, Kapitalzusagen
mit Rentenoption, Beitragsorientierung anstelle Leistungs-
primat etc.

3. Beispiel f�r eine betriebliche unmittelbare
Pensionszusage

a) Sachverhalt
Mann (beherrschender gesch�ftsf�hrender Gesellschafter
der X-GmbH)

Geburtsdatum 15. 2. 1975

Eintrittsdatum 1. 4. 2004

Zusagedatum 1. 2. 2009

Altersgrenze 65 Jahre

Finanzierungsendalter (65 Handelsbilanz)
bzw. 67 (Steuerbilanz gem. R 6a EStR 2008)

Alters-/Invalidenrente (p.a.) 60000 Euro

Witwenrente 60% der Altersrente

zugesagte Rentendynamik 1% p.a.

b) Entwicklung der Pensionsr�ckstellungen 2014–2020

Die steuerliche Pensionsr�ckstellung betr�gt aufgrund des
h�heren Finanzierungsendalter 67 Jahre und insbesondere
des h�heren Zinssatzes (6% Diskontierung im Vergleich zu
4,53%) nur 62% der handelsrechtlichen R�ckstellung im
Beginnjahr der Betrachtung 2014. Im Jahre 2020 betr�gt die
Relation immer noch nur 65% (die Wirkung der Zinsdiffe-
renz nimmt mit fortschreitendem Alter ab). In den einzelnen
Gesch�ftsjahren wird der handelsbilanzielle Gewinn um
Te 21 bis 25 gesenkt. Steuerwirksam sind davon nur zwei
Drittel, d.h. ein Drittel der Zuf�hrung/Gewinnminderung
wird steuerrechtlich nicht anerkannt.

Diese Entwicklung der R�ckstellungen basiert aber auf der
theoretischen Annahme, dass der Rechnungszins in den

n�chsten sechs Jahren im Vergleich zum Wirtschaftsjahr
2014 konstant bleibt. Tats�chlich wird der Rechnungszins in
den folgenden Jahren weiter sinken. Unter der Annahme,
dass die Renditen von Unternehmensanleihen in den Folge-
jahren auf einem unver�ndert niedrigen Niveau bleiben,
kann die Entwicklung der Zinsen f�r 15-j�hrige Restlaufzei-
ten wie folgt aussehen (jeweils Dezemberwert des Jahres):

Die entsprechenden R�ckstellungen in der Handelsbilanz
entwickeln sich dann wie folgt (Vergleichswerte in Klam-
mern f�r die Steuerbilanz):

Die steuerwirksamen Pensionsr�ckstellungen betragen jetzt
53% (2015) und sogar nur noch 35,5% (2020) bezogen auf
die handelsbilanziellen Werte. Die gewinnmindernden Zu-
f�hrungen werden tats�chlich nur anteilig in H�he von ca.
18–29% steuerlich anerkannt, oder anders ausgedr�ckt: bis
zu 82% der Zuf�hrungen zur Pensionsr�ckstellung werden
als steuerpflichtige Gewinne behandelt.

Steuerbilanz
(Teilwert § 6a EStG, Richttafeln Dr. K. Heubeck 2005 G,

Rechnungszins 6%)
Werte in Te

Jahr R�ckstellung Zuf�hrung

2014 113

2015 127 14

2016 141 14

2017 156 15

2018 171 15

2019 188 16

2020 205 17

Handelsbilanz
(Versicherungsmathematischer Teilwert, Richttafeln

Dr. K. Heubeck 2005 G, Rechnungszins 4,53%, entspricht
dem von der Bundesbank zum 31. 12. 2014

festgelegten Zinssatz)
Werte in Te

Jahr R�ckstellung Zuf�hrung

2014 181

2015 202 21

2016 223 21

2017 245 21

2018 267 22

2019 291 24

2020 316 25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,53 3,84 3,24 2,82 2,34 2,1 1,95

Entwicklung der R�ckstellungen in der Handelsbilanz
(Werte in Te)

Jahr R�ckstellung Zuf�hrung

2015 240 (127) 59 (14)

2016 308 (141) 68 (14)

2017 373 (156) 65 (15)

2018 455 (171) 82 (15)

2019 519 (188) 64 (16)

2020 577 (205) 58 (17)
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4. Neuordnung der Pensionszusage
a) Sachverhalt
Die bestehende Pensionszusage wird nun im Jahre 2015 mit
dem Ziel der betriebswirtschaftlichen Optimierung (Ann�-
herung der handelsrechtlichen und steuerwirksamen Pensi-
onsr�ckstellungen) neugeordnet: Teilung in Past- und Fu-
ture-Service zum 1. 1. 2015, Future-Service als beitrags-
orientierte Kapitalzusage mit Rentenoption:

Stichtag der Umstellung 1. 1. 2015

Effektive Zusagedauer bis 1. 1. 2015 71 Monate

M�gliche Zusagedauer bis Alter 65 373 Monate

K�rzungsfaktor 71/373 = 0,1903

Barwertfaktor im Alter 65 (steuerlicher Wert) 14,3954

(A) Past-Service
m/n-tel Anwartschaft zum 1. 1. 2015 11 418 Euro
(Alters-, Invalidenrente, 60% Witwenrente)

(B) Future-Service
Beitragsorientierte Leistungszusage
als Kapitalleistung (Alters-, Invaliden-,
Hinterbliebenenkapital)

Die H�he des Versorgungskapitals
betr�gt je Dienstjahr ab 2015: 27974 Euro

(zugesagter Versorgungsbeitrag,
Garantie der Kapitalerhaltung).

Im Ergebnis f�hrt die Summe der Versorgungsbeitr�ge �ber
25 Jahre bis zum Pensionsalter zu einem Alterskapital von
699350 Euro. Die Verrentung dieses Kapitals (Barwertfak-
tor 14,3954) ergibt eine Altersrente von 48582 Euro (zzgl.
60% Witwenrente), also in der Summe aus Past- und Future-
Service 60000 Euro Altersrente unver�ndert im Vergleich
zur bestehenden Pensionszusage.

b) Bilanzielle Auswirkung der Neuordnung

Hinweise:

Der Past-Service muss mit dem Teilwert bewertet werden,
obwohl die Anwartschaft schon erdient ist1. Der Future-Ser-
vice wird ebenfalls mit dem Teilwert angesetzt (Annahme,
s.u.).

Hinweise:

Bez�glich des Bewertungsverfahrens hat der Gesetzgeber
sich nicht festgelegt und billigt hiermit den Bilanzierenden
einen Gestaltungsspielraum zu mit der Maßgabe, dass der
Bilanzierende aber daf�r Sorge zu tragen hat, dass die ge-
w�hlte Methodik die tats�chlichen Verh�ltnisse bez�glich
der Verm�gens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens
bestm�glich abbildet (notwendiger Erf�llungsbetrag). M�g-
lich ist damit einerseits ein handelsrechtlich modifiziertes
Teilwertverfahren, das sich bez�glich der Berechnungssys-
tematik an das steuerlich vorgeschriebene Teilwertverfahren
des § 6a EStG anlehnt. Ebenfalls m�glich ist die Projected
Unit Credit Method (Anwartschaftsbarwertverfahren), die
die Barwertfinanzierung der erdienten Verpflichtungen ab-
bildet. Der Bilanzierende muss die Wahl seines Bewertungs-
verfahrens nicht begr�nden, ist aber grunds�tzlich gem�ß
§ 252 Abs. 1 Nr. 6 sowie § 246 Abs. 3 HGB n.F. verpflich-
tet, k�nftig die im vorhergehenden Jahresabschluss ange-
wendete Bewertungsmethode beizubehalten. Ein Wechsel
ist nur in begr�ndeten Ausnahmef�llen zul�ssig.

Es wurden daher folgende Bewertungsverfahren gew�hlt:

– Past-Service: Anwartschaftsbarwert (arbeitsrechtlich),
– Future-Service: Projected Unit Credit Method.

III. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Neuordnung der Pensionszusage f�hrt in den n�chsten
Jahren zu h�heren steuerwirksamen Pensionsr�ckstellungen
(15–19%). Gleichzeitig sinken die gewinnmindernden Zu-
f�hrungen zur Pensionsr�ckstellung in der Handelsbilanz
(20–40%).

Die steuerwirksamen Pensionsr�ckstellungen bezogen auf
die handelsbilanziellen Werte steigen infolge der Neuord-
nung der Pensionszusage von 53 auf 68% (2015) und von
35,5 auf 50,5% (2020).

Neben diesen betriebswirtschaftlich positiven Effekten bie-
tet die neugeordnete Pensionszusage auch gr�ßere Flexibili-
t�t: die Versorgungsbeitr�ge k�nnten z.B. variabel gestaltet
werden, bei negativer wirtschaftlicher Entwicklung k�nnen

Steuerbilanz
A) Past-Service, B) Future-Service, C) Ver�nderung

gegen�ber unver�nderter Zusage
Werte in Te

Jahr A) B) Summe C)

2014 – – 113 –

2015 24 122 146 19

2016 27 136 163 22

2017 30 152 182 26

2018 33 168 201 30

2019 36 185 221 33

Handelsbilanz
(angenommene Zinsentwicklung wie oben)

Werte in Te

Jahr A) B) Summe C)

2014 – – 181 –

2015 95 120 215 –25

2016 119 153 272 –36

2017 140 185 325 –48

2018 168 223 391 –64

2019 185 255 440 –79

2020 197 284 481 –96

1 OFD Hannover, 11. 8. 2009 – S 2742 – 202 – StO 241.
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Beitragszuweisungen ausgesetzt werden, die erzielten Ertr�-
ge einer R�ckdeckungs-Verm�gensanlage k�nnen zur Leis-
tungsverbesserung eingesetzt werden etc.

Dr. Joachim Lutz, Dipl.-Mathematiker, ist ge-
sch�ftsf�hrender Gesellschafter der Dr. Lutz
Gesellschaft f�r Pensionsmanagement mbH in
R�srath. Er ist als Gutachter und Berater in der
betrieblichen Altersversorgung sowie IVS-Sach-
verst�ndiger (Institut der versicherungsmathema-
tischen Sachverst�ndigen) und Aktuar t�tig. Fer-
ner ist er Autor vieler wissenschaftlicher und
praktischer Fachpublikationen auf den Gebieten
der bAV und zudem Fachdozent f�r die rechts-,
unternehmens- und steuerberatenden Berufe.

Sebastian Lutz ist Betriebswirt (FH) und als Be-
rater und Gutachter in der Dr. Lutz Gesellschaft
f�r Pensionsmanagement mbH in R�srath t�tig.
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Professor Bernd Neufang, StB, und Michael Sch�fer, LL.B./StB

Betriebspr�fung im Fokus der Rechtsprechung des BFH

Drei Urteile des BFH aus der j�ngsten Vergangenheit ha-
ben Klarheit in Bezug auf Vorgehensweise der Betriebs-
pr�fung gebracht. F�r den Praktiker lohnt es sich, sich
mit diesen Entscheidungen auseinander zu setzen. Zum
einen besch�ftigte sich der BFH mit der Frage, welche
elektronisch aufgezeichneten Daten aufbewahrungs- und
vorlagepflichtig sind. Zum anderen wie und vor allem wo
diese Daten von der Finanzverwaltung ausgewertet wer-
den d�rfen und schließlich, ob ein reiner Zeitreihenver-
gleich als Basis f�r eine Hinzusch�tzung ausreichend sein
kann.

I. Datenzugriff auf Kassendaten
1. Verpflichtungen bei elektronischen Kassen

und GoBD
In der Vergangenheit �ußerte sich die Verwaltung1 h�ufig zu
Fragen der digitalen Aufzeichnung von Daten, speziell im
Hinblick auf Kassensysteme. Im j�ngsten Schreiben des
BMF zu den Grunds�tzen zur ordnungsm�ßigen F�hrung
und Aufbewahrung von B�chern, Aufzeichnungen und Un-
terlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff
(GoBD)2 fordert die Verwaltung zwar nicht, dass von Kas-
sensysstemen zu jedem einzelnen Gesch�ftsvorfall getrennt
Daten zu erzeugen sind (nicht nur als Tagesendsumme), und
stellt des Weiteren klar, dass diese Einzeldaten aufbewah-
rungspflichtig und – im Rahmen einer Pr�fung – vorlage-
pflichtig sind. Sollte die im Betrieb vorhandene Kasse nicht

in der Lage sein, solche Einzeldaten aufzuzeichnen, so ge-
w�hrt das BMF eine �bergangsfrist bis zum 31. 12. 20163.
Ab diesem Zeitpunkt sind alle Betriebe verpflichtet, ein
Kassensystem anzuschaffen, auf dem Daten zu jedem ein-
zelnen Gesch�ftsvorfall gespeichert werden.

Doch nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Rechtspre-
chung befasst sich inzwischen immer h�ufiger mit der Fra-
ge, welche Daten aufgezeichnet werden m�ssen und ob
diese Daten im Rahmen einer Betriebspr�fung vorzulegen
sind. Zu diesen Fragen schaffte der BFH j�ngst durch ein
Urteil des X. Senates Klarheit.

2. Grunds�tze aus der aktuellen Recht-
sprechung

In seinem Urteil von 16. 12. 20144 befasste sich der BFH mit
zwei Fragen, n�mlich ob

– es zumutbar sei, Einzelaufzeichnungen f�r umfangreiche
Bargesch�fte zu f�hren und

– ein Zugriffsrecht auf unverdichtete Daten eines Kassen-
und Warenwirtschaftssystems im Rahmen einer Be-
triebspr�fung bestehen w�rde.

1 U. a. BMF, 26. 11. 2010 – IV A 4 – S 0316/08/10004-07, BStBl. I 2010,
1342; BMF, 14. 11. 2014 – IV A 4 – S 0316/13/10003, BStBl. I 2014,
1450.

2 BMF, 14. 11. 2014 – IVA 4 – S 0316/13/10003, BStBl. I 2014, 1450.
3 BMF, 26. 11. 2010 – IVA 4 – S 0316/08/10004-07, BStBl. I 2010, 1342.
4 BFH, 16. 12. 2014 – X R 42/13, BFH/NV 2015, 871.


